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lich von cincin Fortbestände derselben in ihrer ursprünglichen Gestalt und

Richtung keine Rede mehr.

Was sie übrigens in ihren ersten Jahren geleistet, bekunden am

Besten die Zöglinge, die von derselben an die Anstalten in Zürich, St.
Gallen nnd Aaran gelangt sind. Möchte ihr guter Kcru die Schule nicht

verlassen

Motz üöer die Mmnrschàl des Ms. Sosolljuril.
(Vom 16. Jänner 1358.)

Dcr Kautousrath vou Solothurn,
nach Einsicht dcS Vorschlages des RcgicrmigSrathcs hat beschlossen:

Erster Abschnitt.
von dcr Errichtung drr Schulen.

I. Anzahl und Errichtung der Schulen. Schullokale.
H 1.5 Jede Gemeinde odcr Ortschaft, in welcher vierzig schulpflichtige

Kinder sind, soll eine Schnle haben.

Z 2.5 Der RegierungSrath bestimmt uach deu obwaltenden Umständen,

wiefern Gemeinden oder Ortschaften, in denen nicht vierzig
schulpflichtige Kinder sind, cine eigene Schnle haben können oder sollen.

K 3.5 Gemeinden und Ortschaften, die keine eigene Schule haben,

müssen ihre Kinder in eine benachbarte Schule schicken.

Dcr Rcgiernngsrath wird die Schnle bestimmen und, wo nicht bereits

Uebnngen oder Verträge vorhanden sind, die Entschädigung festsetzen,

welche diejenige Gemeinde, die keine Schule hat, an die andere, wohin
die Kinder geschickt werden, leisten soll.

Z 4.5 Ohne Bewilligung des RcgierungSrathes darf weder eine

uene Schule errichtet, noch eine bereits bestehende ausgehoben werden.

s 5.5 Tie Gemeinde, in welcher sich eine Schnle befindet, weist
die znm Behufe der Ertheilnng des Unterrichts und der Wohnung des

Lehrers (§ 01) nöthigen Räumlichkeiten an uud sorgt für deren Unterhalt.
Sie unterliegen der Genehmigung dcs NegicrmigSrathes.
§ 6.5 Der Bauplan zu einem neu zu errichtenden Schulhause, odcr

zu wesentlichen Acndcruugcn an einem bereits bestehenden, soll vem
RegierungSrath geprüft und genehmigt oder nöthigenfalls geändert wcrdcn.

») Dic mit 5 bezei-iMcn ZS sind unverändert ans dem bisherigen Gesetze beibehalten.
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H 7. Wenn eine Gemeinde den Aufträgen die ihr znr Ausführung
der iu ZK 5 und 6 enthaltenen Vorschriften unter Festsetzung einer

angemessenen Frist ertheilt worden sind, nicht Folge leistet, so kann der

RegierungSrath auf ihre Kosten die als nothwendig erachteten Bauten
oder andere Vorkehren besorgen lassen.

II. Einthcilnn g der Schulen. Schulpflicht.
K 8. Die Schulen werden eingetheilt:

u) in untere Schulen für diejenigen Kinder, die noch nicht vier

Jahre die Sommer- uud Winterschule wenigstens mit mittelmäßigem

Erfolge besucht haben;

d) in mittlere Schulen für diejenigen Schüler welche die untere

vollendet haben, aber noch nicht zwei fernere Jahre die Sommer-
und Winterschule mit wenigstens mittelmäßigem Erfolge besucht

habcu ;

c) in obere Schulen für diejenigen Schüler, welche die mittlere

Klasse vollendet haben.

Z 9. DaS Schuljahr beginnt mit dcr Sommerschule.
Die Sommerschule nimmt ihren Anfang dcn 1. Mai jeden Jahres

und dauert für die untere und mittlere Schule bis 15. Sept. — Während

dcm Heuct sind zwölf, währcnd der Erndte vierzehn nnd während

dem Emdtet zwölf Tage Ferien. — Die obere Schule dauert bis zur
Erndte mit zwei Wochen Ferien während dem Heuet.

Die Gcmcindcschulcemmission bestimmt, unter Anzeige an den Schul-
inspekter, den Ansang dcr Ferien.

Z 10. Die Wintcrschnlc beginnt für die untere und mittlere Schule
mit dem 1. Nov. uud dauert bis zum 15. April. Für die obere Schule

beginnt die Schule den 15. Nov. nnd dauert bis 1. April.
Z 11. Die wöchentlichen Schulstunden werden folgendermaßen

bestimmt :

a) für die nntere Schule im Sommer 18, im Winter 30 Stunden;
d) für die mittlere Schnle im Sommer 12, im Winter 30 Stunden;
e) für die obere Schule im Sommer 6, im Winter 30 Stunden.

Auf Beschluß der Gemcindeschulkommission und mit Gcnchmignng
des Regierungsrathes kann die Stundenzahl für die obere Schule im
Sommer bis auf 12 vermehrt werden.

Die Schulstunden im Sommer sollen in der Regel auf den

Vormittag verlegt werden.
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K 12.5 Die Vertheilung ter Stundeu auf bestimmte Tage wird

von dem ErzichungSdepartcment nach Anhörung dcr Vorschläge der

betreffenden Gemcinde-Schulccmmission nnd Lchrer vergcnommeu (Z 70

litt. n). Jedoch darf die Schulzeit für die gleichen Schüler ununterbrochen

nicht mehr als 3 Stunden dauern.

(Fortsetzung folgt.)

—«sc>e>Oc>s<>-»--—

Schul- Chronik.
Bern. Lehrcr-Bedräugniß. Neuerdings sind uns Berichte

zugekommen vvn mehreren Fällen der allcrbittersten Bedrängnis), in der sich

einzelne bernische Primarlehrer befinden, und zwar Lehrer, die sich als tüchtige

nnd pflichttreue Schulmänner erprobt haben. CS ist unsäglich wehthuend,

zu sehen, wie die Besoldungsfrage trotz dcr höchsten Dringlichkeit der Sache

auch gar nicht ab Fleck will. Ein Besoldnngsgcsetz-Projekt ist erschienen.

Man streitet sich, ob es so oder anders zu verstehen sei, ob es Verbesserung

oder Verschlimmerung bezwecke — cin Projekt, das noch nicht einmal die

Vorberathnng durch die Regierung passirt hat nnd von dem man sagt, es

wolle auch von der Erziehungsrirektion zur Umarbeitung zurückgezogen werden.

Ueber Letzteres könnten wir unö nur freuen — so sern eS zum Bessern

geschähe. Bei alle dem aber verrinnt die Zeit nnd gehen Einige zu Grunde,
Andere treten ans und nnr Wenige wirken mit jener Frische und sreudigen

Kraft, die einem gesegneten Wirken Bedingung ist. Traurig, aber wahr! —
— Ehrenmeldung. Ans Anregung res Hrn. Pfarrers hat nnlängst die

Dorfgemeinde vvn Großgoltern einstimmig beschlossen, eine Incharte Land,
und wenn sie auch bis 2000 Fr. kosten sollte, zu kaufen und sie dein Lehrer

zu seiner bisherigen Besoldung zuzulegen, weil derselbe mit seiner Baarbc-

soldnng Mühe habe, seine große Familie durchzubringen. Achtung und Liebe

dem wackern Geistlichen, der seine Schulfreundlichkeit in so praktischer Richtung

bethätigt! Ehre der Gemeinde, die es über sich vermag, der Schule solche

Opfer zu bringen! abcr anch Respekt vor einem Lehrer, dessen Wirksamkeit
und Haltung solchen Edelsinn zn erzcngen vermögen.

Solothurn. Neue BezirkSschule. Tie Gemeinde Schnottwyl
hat mit einer an Einstimmigkeit gränzenden Mehrheit die Errichtung eiuer

Bezirksschule beschlossen.

Baselland. (Mitgetheilt.) Am Fastnachtsonntag hatte uus die Schul-
jugcud durch Aufführung zweier Kinderfchaufpielc einen recht vergniigten Abend
bereitet. Es wurde von deuselben geleistet, was man nur von cilf- bis
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